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Kommt die CO2-Steuer auf Privatimmobilien zu?
Brüssel fordert Umsetzung bis 2022

Der Neue Tipp: Man hört zur Zeit
sehr viel über die neue CO2-
Steuer, die nun auch für Immobi-
lien erhoben werden soll. Wer ist
davon betroffen? 
Verena Lehmann: Die CO2-Steuer
soll sowohl für private, als auch
für gewerbliche Immobilien gel-
ten. Dabei hat sich die Europäi-
sche Union zum Ziel gesetzt, den
CO2-Ausstoß auch im Bereich
Immobilien nachhaltig zu sen-
ken. Den Eigentümern einer
unter dem energetischen
Schlüsselwert liegenden
Immobilie soll ganz
klar vermittelt wer-
den: entweder sie
investieren in ihr Ge-
bäude, (wofür seitens
der EU Förderungsmit-
tel zur Verfügung stehen)
oder sie zahlen erhöhte
Steuerbeiträge. Diese Synergie
aus Fordern und gleichzeitigem
Fördern stellt die Strategie Brüs-
sels dar.
Der Neue Tipp: Was ist von die-
sen Aussagen zu halten?
Jürgen Breunig: Ich gehe fest
davon aus, dass diese Steuer ein-
geführt wird. Man muss sich
hierzu nur einmal die Fakten aus
Brüssel betrachten. Dort ist man
der Überzeugung, dass ca. 1/3
des CO2-Ausstoßes durch Ge-
bäude entstehen. 
Der Neue Tipp: Welche Maßnah-
men sind geplant?
Verena Lehmann: Mit der Neu-
fassung der “Europäischen Ge-
bäuderichtlinie“ 2010 wurden
die Mitgliedsstaaten dazu ver-
pflichtet, dass alle Neubauimmo-
bilien ab 2021 nur noch als
“Nullenergiegebäude“ errichtet
werden dürfen. Dies gilt für ge-
werbliche, öffentliche und für
Wohnimmobilien. Zudem müs-
sen die Mitgliedsstaaten der EU
alle fünf Jahre berichten, ob das
angestrebte Energieeffizienzni-
veau erreicht wurde.

Der Energieausweis als Basis

Der Neue Tipp: Wie kann so eine
Steuer überhaupt erfasst werden?
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Jürgen Breunig: Die Besteue-
rung durch eine CO2-Steuer war
bis vor einigen Jahren undenk-
bar, da es eine keine einheitliche
Erfassung von Gebäuden gab.
Dieser Sachverhalt hat sich nun
jedoch aufgrund der Energieaus-
weispflicht geändert. Jeder Ener-
gieberater muss seit 2014 auf
dem Server des Deutschen In -
stituts für 

Bautechnik
den Ausweis berechnen lassen.
Die Daten werden dort gespei-
chert und können von den Erfas-
sungsbehörden als Basis für die
CO2-Steuer herangezogen wer-
den. 

CO2-Steuer kann den
Immobilienbesitz belasten

Der Neue Tipp: Wirkt sich die
neue Gebäuderichtlinie auch auf
den Wert von Immobilien aus?
Verena Lehmann: Die Eigentü-
mer von nicht energieeffizienten
Ge bäuden werden der CO2-
Steuer unterliegen. Dies belastet
wiederum den Immobilienbesitz

und natürlich auch den eigenen
Geldbeutel. Außerdem erschwert
die Novellierung den Verkauf von
Gebäuden, die nicht energetisch
saniert und/oder umgebaut wur-
den. Die Veräußerung wird mehr
Zeit in Anspruch nehmen und
mit Preisabschlägen sollte man
als Eigentümer rechnen. 

Deutschland als Vorreiter

Der Neue Tipp: Sind solche
Maßnahmen überhaupt

notwendig?
Jürgen Breunig: Deutsch-
land hat sich zum Ziel ge-
setzt, in der EU eine
Vorreiterposition einzu-
nehmen und den restli-
chen Staaten aufzuzeigen,

wie man "richtige" Klima-
politik betreibt. In keinem

weiteren EU-Land werden Ge-
setze so schnell umgesetzt wie in
Deutschland. Natürlich stellt sich
dabei die Frage, ob die Vorgaben
immer sinnvoll und notwendig
sind. Die Regulierungswut in
Brüssel ist ungebremst und viele
Thematiken sind nicht mit allen
Konsequenzen und Folgen be-
dacht. Wir haben bereits eine
neue Energieeinsparverordnung
(EnEV). Daher ist es fraglich, ob
zusätzliche Maßnahmen den
CO2-Ausstoß in erkennbarer
Größe reduzieren. Eines ist je-
doch ganz sicher: beim Fiskus
sind die Steuereinnahmen gern
gesehen.


